
Formloser Rentenantrag 
 

(Bitte beachten, Rentenabschläge für Renten vor dem 65 Lj gelten für die gesamte Rentendauer) 
 
 
 

?  Regelaltersrente nach Vollendung des 65. Lj. (5 Jahre rentenrechtliche Zeiten) 
 

?  Altersrente für langjährig Versicherte nach Vollendung des 63. Lj. (35 Jahre 
rentenrechtliche Zeiten) 

 
?  Altersrente für Schwerbehinderte, Berufsunfähige oder Erwerbunfähige nach 

Vollendung des 60. Lj. 
 

?  Altersrente wegen Arbeitslosigkeit nach Vollendung des 60. Lj. (15 J. 
rentenrechtliche Zeiten, innerhalb der letzten 10 Jahre 8 Jahre Pflichtbeiträge, min. 
364 Tage arbeitslos) 

 
?  Altersrente nach Altersteilzeit nach Vollendung des 60. Lj. (15 J. Rentenrechtliche 

Zeiten, innerhalb der letzten 10 Jahre 8 Jahre Pflichtbeiträge, min. 24 Monate ATZ) 
 

?  Altersrente für Frauen nach Vollendung des 60. Lj. (15 Jahre Rentenrechtliche 
Zeiten, nach dem 40. Lj mehr als 10 J. Pflichtbeiträge) 

 
 

?  Witwen- und Witwerrente 
?  Waisenrente 
?  Erziehungsrente (Bei Versterben des Geschiedenen Ehemannes bei Unterhaltspfl. 

Kindern) 
 
 

?  Erwerbsminderungsrente (5 J. rentenrechtliche Zeiten, innerhalb der letzten 5 
Jahre 3 Jahre Pflichtbeiträge) 

 
 

 
Mir ist bekannt, dass ich noch einen formellen Antrag stellen muß. 

 
 
 
 
 
Veitsbronn,  

Unterschrift 
 
 
 

 
 
 
Name: 
 
 
Geburtsdatum: 
 
 
Tel.: 
 
 
 


